
Anlage XII zur SV IX/315 



Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen vom 28.07.2015 bezüglich der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes für 
den Bereich „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ im Ortsteil Osterwick; 
Anlage XII zur SV IX/315 
 
 
Der Hinweis auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch die Planung wird 

zur Kenntnis genommen.  

Mangels verfügbarer alternativer Flächenangebote insbesondere im Siedlungsbestand be-

steht keine Möglichkeit, den dringenden Bedarf nach weiteren Wohnbauflächen durch die 

Nutzung anderer Flächen zu decken.  

Die Anregung, zur Minimierung des Verbrauchs an landwirtschaftlichen Nutzflächen für die 

im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erforderlichen naturschutzrechtlichen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen möglichst keine landwirtschaftlichen Nutzflächen in An-

spruch zu nehmen, wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht die Ebene der vorbe-

reitenden Bauleitplanung. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird sich die Gemein-

de Rosendahl bemühen, der Anregung soweit wie möglich Rechnung zu tragen. 

 

Beschlussempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 
 


